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1	 Versicherte	Sachen	und	Personen

1.	 Versichert	ist	das	gesamte	Reisegepäck	des	
Versicherungsnehmers,	seiner	mitreisenden	
Familienangehörigen	sowie	seines	namentlich	
im	Versicherungsschein	aufgeführten	Lebens-
gefährten	und	dessen	Kinder,	soweit	diese	
Personen	mit	dem	Versicherungsnehmer	in	
häuslicher	Gemeinschaft	leben.

Für	Reisen,	die	mit	dem	Versicherungsnehmer	
in	häuslicher	Gemeinschaft	lebende	Personen	
gem.	Satz	1	getrennt	oder	allein	unternehmen,	
besteht	Versicherungsschutz	nur,	wenn	dies	
besonders	vereinbart	ist.

2.	 Als	Reisegepäck	gelten	sämtliche	Sachen	des	
persönlichen	Reisebedarfs,	die	während	einer	
Reise	mitgeführt,	am	Körper	oder	in	der	Klei-
dung	getragen	oder	durch	ein	übliches	Trans-
portmittel	befördert	werden.	Als	Reisegepäck	
gelten	auch	Geschenke	und	Reiseandenken,	die	
auf	der	Reise	erworben	werden.	Gegenstände,	
die	üblicherweise	nur	zu	beruflichen	Zwecken	
mitgeführt	werden,	sind	nur	gemäß	besonde-
rer	Vereinbarung	versichert.

Sachen,	die	dauernd	außerhalb	des	Haupt-
wohnsitzes	der	Versicherten	aufbewahrt	

werden	(z.B.	in	Zweit-	wohnungen,	Booten,	
Campingwagen),	gelten	nur	als	Reisegepäck,	
solange	sie	von	dort	aus	zu	Fahrten,	Gängen	
oder	Reisen	mitgenommen	werden.

3.	 Falt-	und	Schlauchboote	sowie	andere	Sport-
geräte,	jeweils	mit	Zubehör,	sind	nur	versichert,	
solange	sie	sich	nicht	in	bestimmungsge-	
mäßem	Gebrauch	befinden;	
-	Außenbordmotore	sind	stets	ausgeschlossen

4.	Pelze,	Schmucksachen,	Gegenstände	aus	Edel-
metall	sowie	Foto-,	Filmapparate	und	tragbare	
Videosysteme,	jeweils	mit	Zubehör,	sind	–	un-
beschadet	der	Entschädigungsgrenze	in	Ziffer	
4.1	–	nur	versichert,	solange	sie

a)	bestimmungsgemäß	getragen	bzw.	benutzt	
werden	

oder

b)	in	persönlichem	Gewahrsam	sicher	verwahrt	
mitgeführt	werden

oder

c)	einem	Beherbergungsbetrieb	zur	Aufbewah-
rung	übergeben	sind

oder
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d)	sich	in	einem	ordnungsgemäß	verschlosse-
nen	Raum	eines	Gebäudes,	eines	Passagier-
schiffes	oder	in	einer	bewachten	Garderobe	
befinden;	Schmucksachen	und	Gegenstände	
aus	Edelmetall	jedoch	nur,	solange	sie		
außerdem	in	einem	verschlossenem	Behältnis	
untergebracht	sind,	das	erhöhte	Sicherheit	
auch	gegen	die	Wegnahme	des	Behältnisses	
selbst	bietet.

Pelze,	Foto-,	Filmapparate	und	tragbare	
Videosysteme	jeweils	mit	Zubehör	sind	auch	
dann	versichert,	wenn	sie	in	ordnungsgemäß	
verschlossenen,	nicht	einsehbaren	Behältnissen	
einem	Beförderungsunternehmen	oder	einer	
Gepäckaufbewahrung	übergeben	sind.

5.	 Nicht	versichert	sind:

Geld,	Wertpapiere,	Fahrkarten,	Urkunden	
und	Dokumente	aller	Art,	Gegenstände	mit	
überwiegendem	Kunst-	oder	Liebhaberwert,	
Kontaktlinsen,	Prothesen	jeder	Art,	sowie	
Land-,	Luft-,	und	Wasserfahrzeuge	jeweils	mit	
Zubehör,	einschließlich	Fahrräder,	Hängegleiter	
und	Segelsurfgeräte	(Falt-	und	Schlauchboote	
s.	aber	Ziffer	1.3).	Ausweispapiere	(Ziffer	12.1	d)	
sind	jedoch	versichert.

2		 Versicherte	Gefahren	und	Schäden

Versicherungsschutz	besteht

1.	 wenn	versicherte	Sachen	abhanden	kommen,	
zerstört	oder	beschädigt	werden,	während	sich	
das	Reisegepäck	im	Gewahrsam	eines	Beförde-
rungsunternehmens,	Beherbergungsbetriebs,	
Gepäckträgers	oder	einer	Gepäckaufbewah-
rung	befindet;

2.	 während	der	übrigen	Reisezeit	für	die	in	Ziffer	
2.1	genannten	Schäden	durch

a)	Diebstahl,	Einbruchdiebstahl,	Raub,	räu-
berische	Erpressung,	Mut-	oder	Böswilligkeit	
Dritter	(vorsätzliche	Sachbeschädigung);

b)	Verlieren	–	hierzu	zählen	nicht	Liegen-,	
Stehen-	oder	Hängen	lassen	–	bis	zur	Entschä-
digungsgrenze	in	Ziffer	4.2;

c)	Transportmittelunfall	oder	Unfall	eines	Ver-
sicherten;

d)	bestimmungswidrig	einwirkendes	Wasser,	
einschließlich	Regen	und	Schnee;

e)	Sturm,	Brand,	Blitzschlag	oder	Explosion;

f)	höhere	Gewalt;

3.	 wenn	Reisegepäck	nicht	fristgerecht	ausge-
liefert	wird	(den	Bestimmungsort	nicht	am	
selben	Tag	wie	der	Versicherte	erreicht).

Ersetzt	werden	die	nachgewiesenen	Aufwen-
dungen	für	Ersatzkäufe	bis	zu	dem	vereinbar-
ten	Prozentsatz	der	Versicherungssumme,	
maximal	mit	dem	vereinbarten	Höchstbetrag	
je	Versicherungsfall.

3	 Ausschlüsse

1.	 Ausgeschlossen	sind	die	Gefahren

a)	des	Krieges,	Bürgerkrieges	oder	kriegsähn-
licher	Ereignisse	und	solche,	die	sich	unabhän-
gig	vom	Kriegszustand	aus	der	feindlichen	
Verwendung	von	Kriegswerkzeugen	sowie	aus	
dem	Vorhandensein	von	Kriegswerkzeugen	als	
Folge	einer	dieser	Gefahren	ergeben;

b)	von	Streik,	Aussperrung,	Arbeitsunruhen,	
terroristischen	oder	politischen	Gewalthand-
lungen,	unabhängig	von	der	Anzahl	der	daran	
beteiligten	Personen,	Aufruhr	und	sonstigen	
bürgerlichen	Unruhen;

c)	der	Beschlagnahme,	Entziehung	oder	sonsti-
ger	Eingriffe	von	hoher	Hand;

d)	aus	der	Verwendung	von	chemischen,	
biologischen,	biochemischen	Substanzen	oder	
elektromagnetischen	Wellen	als	Waffen	mit	
gemeingefährlicher	Wirkung,	und	zwar	ohne	
Rücksicht	auf	sonstige	mitwirkende	Ursachen

e)	der	Kernenergie	oder	sonstiger	ionisierender	
Strahlung.

2.	 Der	Versicherer	leistet	keinen	Ersatz	für	Schä-
den,	die

a)	verursacht	werden	durch	die	natürliche	oder	
mangelhafte	Beschaffenheit	der	versicherten	
Sachen,	Abnutzung	oder	Verschleiß;

b)	während	des	Zeltens	oder	Campings	inner-
halb	des	hierfür	benutzten	Geländes	eintreten.

4	 Begrenzt	ersatzpflichtige	Schäden

1.	 Schäden	an	Pelzen,	Schmucksachen	und	
Gegenständen	aus	Edelmetall	sowie	an	Foto-,	
Filmapparaten	und	tragbaren	Videosystemen	
jeweils	mit	Zubehör	(Ziffer	1.4)	werden	je	
Versicherungsfall	insgesamt	maximal	mit	dem	
vereinbarten	Prozentsatz	der	Versicherungs-
summe	ersetzt.	Ziffern	5.1d)	und	5.2	Satz	2	
bleiben	unberührt.
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2.	 Schäden

a)	durch	Verlieren	(Ziffer	2.2	b),

b)	an	Geschenken	und	Reiseandenken,	die	auf	
der	Reise	erworben	wurden,	werden	jeweils	
insgesamt	mit	dem	im	Versicherungsvertrag	
vereinbarten	Prozentsatz	der	Versicherungs-
summe,	maximal	mit	dem	vereinbarten	
Höchstbetrag	je	Versicherungsfall	ersetzt.

5	 Versicherungsschutz	in	Kraftfahrzeugen	und	
Wassersportfahrzeugen

1.	 a)	Es	besteht	Versicherungsschutz	gegen	Dieb-
stahl	oder	Einbruchdiebstahl	aus	unbeaufsich-
tigt	abgestellten	Kraftfahrzeugen	oder	Anhän-
gern	nur,	soweit	sich	das	Reisegepäck	in	einem	
fest	umschlossenen	und	durch	Verschluss	
gesicherten	Innen-	oder	Kofferraum	befindet.

b)	Der	Versicherer	haftet	im	Rahmen	der	
Versicherungssumme	in	voller	Höhe	nur,	wenn	
nachweislich

aa)	der	Schaden	tagsüber	eingetreten	ist.	Als	
Tageszeit	gilt	allgemein	die	Zeit	zwischen	
06.00	Uhr	und	22.00	Uhr;

bb)	das	Kraftfahrzeug	oder	der	Anhänger	in	ei-
ner	abgeschlossenen	Garage	–	Parkhäuser	oder	
Tiefgaragen,	die	zur	allgemeinen	Benutzung	
offen	stehen,	genügen	nicht	–	abgestellt	war	

oder

cc)	der	Schaden	während	einer	Fahrtunterbre-
chung	von	nicht	länger	als	der	im	Versiche-	
rungsvertrag	vereinbarten	Dauer	eingetreten	
ist.

c)	Kann	der	Versicherungsnehmer	keine	der	
unter	b)	genannten	Voraussetzungen	nachwei-
sen,	so	ist	die	Entschädigung	je	Versicherungs-
fall	mit	dem	im	Versicherungsvertrag	verein-
barten	Höchstbetrag	begrenzt.

d)	In	unbeaufsichtigt	abgestellten	Kraftfahr-
zeugen	oder	Anhängern	sind	Pelze,	Schmuck-
sachen	und	Gegenstände	aus	Edelmetall	sowie	
Foto-,	Film-	apparate	und	tragbare	Videosyste-
me	jeweils	mit	Zubehör	nicht	versichert.

2.	 Es	besteht	Versicherungsschutz	im	unbe-
aufsichtigten	Wassersportfahrzeug	gegen	
Diebstahl,	Einbruchdiebstahl	sowie	Mut-	und	
Böswilligkeit	Dritter	(vorsätzliche	Sachbe-
schädigung)	nur,	solange	sich	die	Sachen	in	
einem	fest	umschlossenen	und	durch	Sicher-
heitsschloss	gesicherten	Innenraum	(Kajüte,	

Backskiste	o.ä.)	des	Wassersportfahrzeuges	
befinden.	Pelze,	Schmucksachen,	Gegenstände	
aus	Edelmetall	sowie	Foto-,	Filmapparate	und	
tragbare	Videosysteme	jeweils	mit	Zubehör,	
sind	im	unbeaufsichtigten	Wassersportfahr-
zeug	nicht	versichert.

3.	 Als	Beaufsichtigung	gilt	nur	die	ständige	
Anwesenheit	eines	Versicherten	oder	einer	
von	ihm	beauftragten	Vertrauensperson	beim	
zu	sichernden	Objekt,	nicht	jedoch	z.B.	die	
Bewachung	eines	zur	allgemeinen	Benutzung	
offenstehenden	Platzes	o.	ä.

4.	Verletzt	der	Versicherungsnehmer	oder	Versi-
cherte	eine	der	vorstehenden	Obliegenheiten,	
so	richten	sich	die	Rechtsfolgen	nach	15.4.

6	 Anzeigepflicht

1.	 Vollständigkeit	und	Richtigkeit	von	Angaben	
über	gefahrerhebliche	Umstände

Der	Versicherungsnehmer	./.	Versicherte	hat	
bis	zur	Abgabe	seiner	Vertragserklärung	dem	
Versicherer	alle	ihm	bekannten	Gefahrum-
stände	anzuzeigen,	nach	denen	der	Versiche-
rer	in	Textform	gefragt	hat	und	die	für	den	
Entschluss	des	Versicherers	erheblich	sind,	
den	Vertrag	mit	dem	vereinbarten	Inhalt	zu	
schließen.	Der	Versicherungsnehmer	ist	auch	
insoweit	zur	Anzeige	verpflichtet,	als	nach	
seiner	Vertragserklärung,	aber	vor	Vertragsan-
nahme	der	Versicherer	in	Textform	Fragen	im	
Sinne	des	Satzes	1	stellt.

Gefahrerheblich	sind	die	Umstände,	die	geeig-
net	sind,	auf	den	Entschluss	des	Versicherers	
Einfluss	auszuüben,	den	Vertrag	überhaupt	oder	
mit	dem	vereinbarten	Inhalt	abzuschließen.

Wird	der	Vertrag	von	einem	Vertreter	des	Ver-
sicherungsnehmers	geschlossen	und	kennt	die-
ser	den	gefahrerheblichen	Umstand,	muss	sich	
der	Versicherungsnehmer	so	behandeln	lassen,	
als	habe	er	selbst	davon	Kenntnis	gehabt	oder	
dies	arglistig	verschwiegen.

2.	 Rücktritt	

2.1	Voraussetzungen	des	Rücktritts

Unvollständige	und	unrichtige	Angaben	zu	
den	gefahrerheblichen	Umständen	berechti-
gen	den	Versicherer,	vom	Versicherungsver-
trag	zurückzutreten.

2.2	Ausschluss	des	Rücktrittsrechts

Der	Versicherer	hat	kein	Rücktrittsrecht,	
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wenn	der	Versicherungsnehmer	./.	Versicher-
te	nachweist,	dass	er	die	unrichtigen	oder	
unvollständigen	Angaben	weder	vorsätzlich	
noch	grob	fahrlässig	gemacht	hat.

Das	Rücktrittsrecht	des	Versicherers	wegen	
grob	fahrlässiger	Verletzung	der	Anzeige-
pflicht	besteht	nicht,	wenn	der	Versiche-
rungsnehmer	nachweist,	dass	der	Versi-
cherer	den	Vertrag	auch	bei	Kenntnis	der	
nicht	angezeigten	Umstände,	wenn	auch	zu	
anderen	Bedingungen,	geschlossen	hätte.

2.3	Folgen	des	Rücktritts

Im	Fall	des	Rücktritts	besteht	kein	Versi-
cherungsschutz.	Tritt	der	Versicherer	nach	
Eintritt	des	Versicherungsfalls	zurück,	darf	
er	den	Versicherungsschutz	nicht	versagen,	
wenn	der	Versicherungsnehmer	./.	Versi-
cherte	nachweist,	dass	der	unvollständig	
oder	unrichtig	angezeigte	Umstand	weder	
für	den	Eintritt	des	Versicherungsfalls	noch	
für	die	Feststellung	oder	den	Umfang	der	
Leistung	ursächlich	war.	Auch	in	diesem	
Fall	besteht	aber	kein	Versicherungsschutz,	
wenn	der	Versicherungsnehmer	die	Anzeige-
pflicht	arglistig	verletzt	hat.	Dem	Versicherer	
steht	der	Teil	der	Prämie	zu,	der	der	bis	zum	
Wirksamwerden	der	Rücktrittserklärung	
abgelaufenen	Vertragszeit	entspricht.

3.	 Kündigung	Ist	das	Rücktrittsrecht	des	Versiche-
rers	ausgeschlossen,	weil	die	Verletzung	einer	
Anzeigepflicht	weder	auf	Vorsatz	noch	auf	
grober	Fahrlässigkeit	beruhte,	kann	der	Versi-
cherer	den	Vertrag	unter	Einhaltung	einer	Frist	
von	einem	Monat	kündigen.

Das	Kündigungsrecht	ist	ausgeschlossen,	wenn	
der	Versicherungsnehmer	./.	Versicherte	nach-
weist,	dass	der	Versicherer	den	Vertrag	auch	
bei	Kenntnis	der	nicht	angezeigten	Umstände,	
wenn	auch	zu	anderen	Bedingungen,	geschlos-
sen	hätte.

4.	Rückwirkende	Vertragsanpassung

Kann	der	Versicherer	nicht	zurücktreten	oder	
kündigen,	weil	er	den	Vertrag	auch	bei	Kennt-
nis	der	nicht	angezeigten	Umstände,	aber	zu	
anderen	Bedingungen,	geschlossen	hätte,	
werden	die	anderen	Bedingungen	auf	Verlan-
gen	des	Versicherers	rückwirkend	Vertrags-
bestandteil.	Hat	der	Versicherungsnehmer	
./.	Versicherte	die	Pflichtverletzung	nicht	zu	
vertreten,	werden	die	anderen	Bedingungen	ab	
der	laufenden	Versicherungsperiode	Vertrags-
bestandteil.

Erhöht	sich	durch	die	Vertragsanpassung	die	
Prämie	um	mehr	als	10	Prozent	oder	schließt	
der	Versicherer	die	Gefahrabsicherung	für	
den	nicht	angezeigten	Umstand	aus,	kann	der	
Versicherungsnehmer	den	Vertrag	innerhalb	
eines	Monats	nach	Zugang	der	Mitteilung	des	
Versicherers	fristlos	kündigen.

5.	 Ausübung	der	Rechte	des	Versicherers

Der	Versicherer	muss	die	ihm	nach	6.2	bis	6.4	
zustehenden	Rechte	innerhalb	eines	Monats	
schriftlich	geltend	machen.	Die	Frist	beginnt	
mit	dem	Zeitpunkt,	zu	dem	er	von	der	Ver-
letzung	der	Anzeigepflicht,	die	das	von	ihm	
geltend	gemachte	Recht	begründet,	Kenntnis	
erlangt.	Er	hat	die	Umstände	anzugeben,	auf	
die	er	seine	Erklärung	stützt;	er	darf	nachträg-
lich	weitere	Umstände	zur	Begründung	seiner	
Erklärung	abgeben,	wenn	für	diese	die	Monats-
frist	nicht	verstrichen	ist.

Dem	Versicherer	stehen	die	Rechte	nach	den	
Ziffern	6.2	bis	6.4	nur	zu,	wenn	er	den	Versiche-
rungsnehmer	durch	gesonderte	Mitteilung	in	
Textform	auf	die	Folgen	einer	Anzeigepflicht-
verletzung	hingewiesen	hat.

Der	Versicherer	kann	sich	auf	die	in	den	6.2	bis	
6.4	genannten	Rechte	nicht	berufen,	wenn	er	
den	nicht	angezeigten	Gefahrumstand	oder	die	
Unrichtigkeit	der	Anzeige	kannte.

6.	Anfechtung

Das	Recht	des	Versicherers,	den	Vertrag	wegen	
arglistiger	Täuschung	anzufechten,	bleibt	
unberührt.

7.	 Ausübung	der	Rechte

Der	Versicherer	darf	nur	zurücktreten	oder	
kündigen,	wenn	er	den	Versicherungsnehmer	
./.	Versicherten	durch	gesonderte	Mitteilung	in	
Textform	auf	diese	Rechtsfolgen	hingewiesen	
hat.

7	 Gefahrerhöhung

1.	 Begriff	der	Gefahrerhöhung

1.1	Eine	Gefahrerhöhung	liegt	vor,	wenn	nach	
Abgabe	der	Vertragserklärung	des	Versiche-
rungsnehmers	die	tatsächlich	vorhandenen	
Umstände	so	verändert	werden,	dass	der	
Eintritt	des	Versicherungsfalls	oder	eine	
Vergrößerung	des	Schadens	oder	die	unge-
rechtfertigte	Inanspruchnahme	des	Versi-
cherers	wahrscheinlicher	wären.
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1.2	Eine	Gefahrerhöhung	kann	insbesondere	
-	aber	nicht	nur	-	vorliegen,	wenn	sich	ein	
gefahrerheblicher	Umstand	ändert	nach	
dem	der	Versicherer	vor	Vertragsschluss	
gefragt	hat.

1.3	Eine	Gefahrerhöhung	nach	Ziffer	7.1.1	liegt	
nicht	vor,	wenn	sich	die	Gefahr	nur	unerheb-
lich	erhöht	hat	oder	nach	den	Umständen	
als	mitversichert	gelten	soll.

2.	 Pflichten	des	Versicherungsnehmers	./.		
Versicherten

2.1	Nach	Abgabe	seiner	Vertragserklärung	darf	
der	Versicherungsnehmer	./.	Versicherte	
ohne	vorherige	Zustimmung	des	Versiche-
rers	keine	Gefahrerhöhung	vornehmen	
oder	deren	Vornahme	durch	einen	Dritten	
gestatten.

2.2	Erkennt	der	Versicherungsnehmer	./.	Versi-
cherte	nachträglich,	dass	er	ohne	vorherige	
Zustimmung	des	Versicherers	eine	Gefahrer-
höhung	vorgenommen	oder	gestattet	hat,	
so	muss	er	diese	dem	Versicherer	unverzüg-
lich	anzeigen.

2.3	Eine	Gefahrerhöhung,	die	nach	Abgabe	
seiner	Vertragserklärung	unabhängig	von	
seinem	Willen	eintritt,	muss	der	Versiche-
rungsnehmer	dem	Versicherer	unverzüglich	
anzeigen,	nachdem	er	von	ihr	Kenntnis	
erlangt	hat.

3.	 Kündigung	oder	Vertragsanpassung	durch	den	
Versicherer

3.1	Kündigungsrecht	des	Versicherers

Verletzt	der	Versicherungsnehmer	/.	Versi-
cherte	seine	Verpflichtung	nach	Ziffer	7.2.1,	
kann	der	Versicherer	den	Vertrag	fristlos	
kündigen,	wenn	der	Versicherungsnehmer	
seine	Verpflichtung	vorsätzlich	oder	grob	
fahrlässig	verletzt	hat.	Beruht	die	Verlet-
zung	auf	einfacher	Fahrlässigkeit,	kann	der	
Versicherer	den	Vertrag	unter	Einhaltung	
einer	Frist	von	einem	Monat	kündigen.	Der	
Versicherer	kann	nicht	kündigen,	wenn	der	
Versicherungsnehmer	nachweist,	dass	er	die	
Pflichtverletzung	nicht	zu	vertreten	hat.

Wird	dem	Versicherer	eine	Gefahrerhöhung	
in	den	Fällen	nach	Ziffer	7.2.2	und	7.2.3	be-
kannt,	kann	er	den	Vertrag	unter	Einhaltung	
einer	Frist	von	einem	Monat	kündigen.

3.2	Vertragsanpassung

Statt	der	Kündigung	kann	der	Versicherer	ab	

dem	Zeitpunkt	der	Gefahrerhöhung	einen	
seinen	Geschäftsgrundsätzen	entsprechen-
den	erhöhte	Prämie	verlangen	oder	die	Absi-
cherung	der	höheren	Gefahr	ausschließen.

Erhöht	sich	in	diesem	Fall	die	Prämie	um	
mehr	als	10	Prozent	oder	schließt	der	Versi-
cherer	die	Absicherung	der	höheren	Gefahr	
aus,	so	kann	der	Versicherungsnehmer	
den	Vertrag	innerhalb	eines	Monats	nach	
Zugang	der	Mitteilung	des	Versicherers	
ohne	Einhaltung	einer	Frist	kündigen.	In	der	
Mitteilung	hat	der	Versicherer	den	Versiche-
rungsnehmer	auf	dieses	Kündi-	gungsrecht	
hinzuweisen.

4.	Erlöschen	der	Rechte	des	Versicherers

Die	Rechte	des	Versicherers	zur	Kündigung	
oder	Vertragsanpassung	nach	Ziffer	7.3	er-
löschen,	wenn	diese	nicht	innerhalb	eines	
Monats	ab	Kenntnis	des	Versicherers	von	der	
Gefahrerhöhung	ausgeübt	werden	oder	wenn	
der	Zustand	wiederhergestellt	ist,	der	vor	der	
Gefahrerhöhung	bestanden	hat.

5.	 Leistungsfreiheit	wegen	Gefahrerhöhung

5.1	Tritt	nach	einer	Gefahrerhöhung	der	Versi-
cherungsfall	ein,	so	ist	der	Versicherer	nicht	
zur	Leistung	verpflichtet,	wenn	der	Versiche-
rungsnehmer	./.	Versicherte	seine	Pflichten	
nach	Ziffer	7.2.1	vorsätzlich	verletzt	hat.	Ver-
letzt	der	Versicherungsnehmer	./.	Versicher-
te	diese	Pflichten	grob	fahrlässig,	so	ist	der	
Versicherer	berechtigt,	seine	Leistung	in	dem	
Verhältnis	zu	kürzen,	das	der	Schwere	des	
Verschuldens	des	Versicherungsnehmers	./.	
Versicherten	entspricht.	Das	Nichtvorliegen	
einer	groben	Fahrlässigkeit	hat	der	Versiche-
rungsnehmer	./.	Versicherte	zu	beweisen.

5.2	Bei	einer	Gefahrerhöhung	nach	Ziffer	7.2.2	
und	7.2.3	ist	der	Versicherer	bei	vorsätzlicher	
Verletzung	der	Pflichten	des	Versicherungs-
nehmers	nicht	zur	Leistung	verpflichtet,	
wenn	der	Versicherungsfall	später	als	einen	
Monat	nach	dem	Zeitpunkt	eintritt,	zu	dem	
die	Anzeige	dem	Versicherer	hätte	zuge-
gangen	sein	müssen.	Verletzt	der	Versiche-
rungsnehmer	./.	Versi-cherte	seine	Pflichten	
grob	fahrlässig,	so	gelten	Ziffer	7.5.1	Satz	2	
und	3	entsprechend.	Die	Leistungspflicht	des	
Versicherers	bleibt	bestehen,	wenn	ihm	die	
Gefahrerhöhung	zu	dem	in	Satz	1	genannten	
Zeitpunkt	bekannt	war.

5.3	Die	Leistungspflicht	des	Versicherers	bleibt	
ferner	bestehen,
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a)	soweit	der	Versicherungsnehmer	./.	
Versicherte	nachweist,	dass	die	Gefahrer-
höhung	nicht	ursächlich	für	den	Eintritt	des	
Versicherungsfalles	oder	den	Umfang	der	
Leistungspflicht	war	

oder

b)	wenn	zur	Zeit	des	Eintrittes	des	Versiche-
rungsfalles	die	Frist	für	die	Kündigung	des	
Versicherers	abgelaufen	und	eine	Kündigung	
nicht	erfolgt	war.

8	 Beginn	und	Ende	des	Versicherungsschutzes,	
Geltungsbereich

1.	 Innerhalb	der	vereinbarten	Laufzeit	des	Vertra-
ges	beginnt	der	Versicherungsschutz	mit	dem	
Zeitpunkt,	an	dem	zum	Zwecke	des	unverzüg-
lichen	Antritts	der	Reise	versicherte	Sachen	
aus	der	ständigen	Woh-	nung	des	Versicherten	
entfernt	werden,	und	endet,	sobald	die	versi-
cherten	Sachen	dort	wieder	eintreffen.	Wird	
bei	Reisen	im	Kraftfahrzeug	das	Reisegepäck	
nicht	unverzüglich	nach	der	Ankunft	vor	der	
ständigen	Wohnung	entladen,	so	endet	der	
Versicherungsschutz	bereits	mit	dieser	An-
kunft.

2.	 Bei	Versicherungsverträgen	von	weniger	als	
einjähriger	Dauer	verlängert	sich	der	Versi-
cherungsschutz	über	die	vereinbarte	Laufzeit	
hinaus	bis	zum	Ende	der	Reise,	wenn	sich	diese	
aus	vom	Versicherten	nicht	zu	vertretenden	
Gründen	verzögert	und	der	Versicherte	nicht	in	
der	Lage	ist,	eine	Verlängerung	zu	beantragen.

3.	 Die	Versicherung	gilt	für	den	vereinbarten	
Bereich.

4.	Fahrten,	Gänge	und	Aufenthalte	innerhalb	des	
ständigen	Wohnorts	des	Versicherten	gelten	
nicht	als	Reisen.

9	 Versicherungswert,	Versicherungssumme

1.	 Die	Versicherungssumme	soll	dem	Versiche-
rungswert	des	gesamten	versicherten	Reise-
gepäcks	gemäß	1	entsprechen.	Auf	der	Reise	
erworbene	Geschenke	und	Reiseandenken	
bleiben	unberücksichtigt.

2.	 Als	Versicherungswert	gilt	derjenige	Betrag,	
der	allgemein	erforderlich	ist,	um	neue	Sachen	
gleicher	Art	und	Güte	am	ständigen	Wohnort	
des	Versicherten	anzuschaffen,	abzüglich	eines	
dem	Zustand	der	versicherten	Sachen	(Alter,	

Abnutzung,	Gebrauch	etc.)	entsprechenden	
Betrages	(Zeitwert).

10	Prämie

1.	 Die	in	Rechnung	gestellte	Prämie	enthält	die	
Versicherungsteuer,	die	der	Versicherungsneh-
mer	in	der	jeweils	vom	Gesetz	bestimmten	
Höhe	zu	entrichten	hat.

2.		Zahlung	und	Folgen	verspäteter	Zahlung	/	
Erste	oder	einmalige	Prämie

2.1	Fälligkeit	und	Rechtzeitigkeit	der	Zahlung

Die	erste	oder	einmalige	Prämie	wird	-	wenn	
nichts	anderes	vereinbart	ist	-	unverzüglich	
nach	Ablauf	von	zwei	Wochen	nach	Zugang	
des	Versicherungsscheins	fällig.	Ist	die	Zah-
lung	der	Jahresprämie	in	Raten	vereinbart,	
gilt	als	erste	Prämie	nur	die	erste	Rate	der	
ersten	Jahresprämie.

2.2	Späterer	Beginn	des	Versicherungsschutzes.

Zahlt	der	Versicherungsnehmer	./.	Versi-
cherte	die	erste	oder	einmalige	Prämie	nicht	
rechtzeitig,	sondern	zu	einem	späteren	Zeit-
punkt,	beginnt	der	Versicherungsschutz	erst	
ab	diesem	Zeitpunkt,	sofern	der	Versiche-
rungsnehmer	durch	gesonderte	Mitteilung	
in	Textform	oder	durch	einen	auffälligen	
Hinweis	im	Versicherungsschein	auf	diese	
Rechtfolge	aufmerksam	gemacht	wurde.	
Das	gilt	nicht,	wenn	der	Versicherungsneh-
mer	nachweist,	dass	er	die	Nichtzahlung	
nicht	zu	vertreten	hat.

2.3	Rücktritt

Zahlt	der	Versicherungsnehmer	./.	Ver-
sicherte	die	erste	oder	einmalige	Prämie	
nicht	rechtzeitig,	kann	der	Versicherer	vom	
Vertrag	zurücktreten,	solange	die	Prämie	
nicht	gezahlt	ist.	Der	Versicherer	kann	nicht	
zurücktreten,	wenn	der	Versicherungsneh-
mer	nachweist,	dass	er	die	Nichtzahlung	
nicht	zu	vertreten	hat.

3.	 Zahlung	und	Folgen	verspäteter	Zahlung	/	
Folgeprämie

3.1	Fälligkeit	und	Rechtzeitigkeit	der	Zahlung

Die	Folgeprämien	werden	zu	dem	jeweils	
vereinbarten	Zeitpunkt	fällig.

Wird	eine	Folgeprämie	nicht	rechtzeitig	ge-
zahlt,	gerät	der	Versicherungsnehmer	ohne	
Mahnung	in	Verzug,	es	sei	denn,	dass	er	die	
verspätete	Zahlung	nicht	zu	vertreten	hat.
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Der	Versicherer	ist	berechtigt,	Ersatz	des	ihm	
durch	den	Verzug	entstandenen	Schadens	
zu	verlangen.

3.2	Zahlungsaufforderung

Wird	eine	Folgeprämie	nicht	rechtzeitig	
gezahlt,	kann	der	Versicherer	dem	Versiche-
rungsnehmer	auf	dessen	Kosten	in	Textform	
eine	Zahlungsfrist	bestimmen,	die	min-
destens	zwei	Wochen	betragen	muss.	Die	
Bestimmung	ist	nur	wirksam,	wenn	sie	die	
rückständigen	Beträge	der	Prämie,	Zinsen	
und	Kosten	im	Einzelnen	beziffert	und	die	
Rechtsfolgen	angibt,	die	mit	dem	Fristablauf	
verbunden	sind.

3.3	Kein	Versicherungsschutz

Ist	der	Versicherungsnehmer	nach	Ablauf	
dieser	Zahlungsfrist	noch	mit	der	Zahlung	in	
Verzug,	besteht	ab	diesem	Zeitpunkt	bis	zur	
Zahlung	kein	Versicherungsschutz,	wenn	er	
mit	der	Zahlungsaufforderung	nach	10.3.2	
darauf	hingewiesen	wurde.

3.4	Kündigung

Ist	der	Versicherungsnehmer	nach	Ablauf	
dieser	Zahlungsfrist	noch	mit	der	Zahlung	
in	Verzug,	kann	der	Versicherer	den	Ver-
trag	ohne	Einhaltung	einer	Frist	kündigen,	
wenn	er	den	Versicherungsnehmer	mit	der	
Zahlungsaufforderung	nach	10.3.2	darauf	
hingewiesen	hat.

Hat	der	Versicherer	gekündigt,	und	zahlt	
der	Versicherungsnehmer	danach	innerhalb	
eines	Monats	den	angemahnten	Betrag,		
besteht	der	Vertrag	fort.	Für	Versicherungs-
fälle,	die	zwischen	dem	Zugang	der	Kün-
digung	und	der	Zahlung	eingetreten	sind,	
besteht	jedoch	kein	Versicherungsschutz.

4.	Vertragsdauer	

Prämie	bei	vorzeitiger	Vertragsbeendigung

4.1	Im	Fall	der	Beendigung	des	Versicherungs-
verhältnisses	vor	Ablauf	der	Versicherungs-
periode	steht	dem	Versicherer	für	diese	
Versicherungsperiode	nur	derjenige	Teil	der	
Prämie	zu,	der	dem	Zeitraum	entspricht,	in	
dem	Versicherungsschutz	bestanden	hat.	
Wird	das	Versicherungsverhältnis	durch	
Rücktritt	wegen	einer	Anzeigepflichtver-
letzung	(6.2.)	oder	durch	Anfechtung	des	
Versicherers	wegen	arglistiger	Täuschung	
(6.6)	beendet,	steht	dem	Versicherer	die	
Prämie	bis	zum	Wirksamwerden	der	Rück-

tritts-	oder	Anfechtungserklärung	zu.	Tritt	
der	Versicherer	nach	10.2.3	wegen	Fälligkeit	
der	Prämie	zurück,	kann	er	eine	angemesse-
ne	Geschäftsgebühr	verlangen.

4.2	Kündigt	der	Versicherungsnehmer	nach	
Eintritt	eines	Versicherungsfalls,	so	hat	der	
Versicherer	nur	Anspruch	auf	den	Teil	der	
Prämie,	der	der	abgelaufenen	Vertragszeit	
entspricht.	Kündigt	der	Versicherer,	so	hat	er	
die	Prämie	für	das	laufende	Versicherungs-
jahr	nach	dem	Verhältnis	der	noch	nicht	
abgelaufenen	zu	der	gesamten	Zeit	des	
Versicherungsjahres	zurückzuzahlen.

11	 Vertragsdauer

1.	 Der	Vertrag	ist	für	die	im	Versicherungsschein	
angegebene	Zeit	abgeschlossen.

2.	 Stillschweigende	Verlängerung

Bei	einer	Vertragsdauer	von	mindestens	einem	
Jahr	verlängert	sich	der	Vertrag	um	jeweils	
ein	Jahr,	wenn	nicht	dem	Vertragspartner	
spätestens	drei	Monate	vor	dem	Ablauf	des	
jeweiligen	Versicherungsjahres	eine	Kündigung	
zugegangen	ist.

3.		Vertragsbeendigung

Bei	einer	Vertragsdauer	von	weniger	als	einem	
Jahr	endet	der	Vertrag,	ohne	dass	es	einer	Kün-
digung	bedarf,	zum	vorgesehenen	Zeitpunkt.

Bei	einer	Vertragsdauer	von	mehr	als	drei	
Jahren	kann	der	Vertrag	schon	zum	Ablauf	
des	dritten	Jahres	oder	jedes	darauffolgenden	
Jahres	gekündigt	werden;	die	Kündigung	muss	
dem	Vertragspartner	spätestens	drei	Monate	
vor	dem	Ablauf	des	jeweiligen	Versicherungs-
jahres	zugegangen	sein.

12	Entschädigung,	Unterversicherung

1.	 Der	Versicherer	ersetzt

a)	für	zerstörte	oder	abhanden	gekommene	
Sachen	ihren	Versicherungswert	zur	Zeit	des	
Schadeneintritts;

b)	für	beschädigte	reparaturfähige	Sachen	die	
notwendigen	Reparaturkosten	und	gegebenen-
falls	eine	bleibende	Wertminderung,	höchstens	
jedoch	den	Versicherungswert;

c)	für	Filme,	Bild-,	Ton-	und	Datenträger	nur	den	
Materialwert;
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d)	für	die	Wiederbeschaffung	von	Personalaus-
weisen,	Reisepässen,	Kraftfahrzeug-Papieren	
und	sonstigen	Ausweispapieren	die	amtlichen	
Gebühren.

2.	 Vermögensfolgeschäden	werden	nicht	ersetzt.

3.	 Ist	die	Versicherungssumme	gemäß	Ziffer	9	
bei	Eintritt	des	Versicherungsfalls	niedriger	als	
der	Versicherungswert	(Unterversicherung),	so	
haftet	der	Versicherer	nur	nach	dem	Verhältnis	
der	Versicherungssumme	zum	Versicherungs-
wert.

13	 Überversicherung

1.	 Übersteigt	die	Versicherungssumme	den	Wert	
der	versicherten	Sachen,	so	kann	sowohl	der	
Versicherer	als	auch	der	Versicherungsnehmer	
verlangen,	dass	zur	Beseitigung	der	Überversi-
cherung	die	Versicherungssumme	mit	soforti-
ger	Wirkung	herabgesetzt	wird.

2.	 Von	diesem	Zeitpunkt	an	ist	für	die	Höhe	
der	Prämie	der	Betrag	maßgebend,	den	der	
Versicherer	berechnet	haben	würde,	wenn	der	
Vertrag	von	vornherein	mit	dem	neuen	Inhalt	
geschlossen	worden	wäre.

3.	 Hat	der	Versicherungsnehmer	eine	Überver-
sicherung	in	der	Absicht	geschlossen,	sich	
dadurch	einen	rechtswidrigen	Vermögensvor-
teil	zu	verschaffen,	ist	jeder	in	dieser	Absicht	
geschlossene	Vertrag	nichtig.	Dem	Versicherer	
steht	die	Prämie	bis	zu	dem	Zeitpunkt	zu,	zu	
dem	er	von	den	die	Nichtigkeit	begründenden	
Umständen	Kenntnis	erlangt.	Etwaige	Scha-
densersatzansprüche	des	Versicherers	bleiben	
unberührt.

14	Mehrfachversicherung

1.	 Eine	Mehrfachversicherung	liegt	vor,	wenn	ein	
Interesse	gegen	dieselbe	Gefahr	in	mehreren	
Versicherungsverträgen	versichert	ist	und	
entweder	die	Versicherungssummen	zusam-
men	den	Versicherungswert	übersteigen	oder	
aus	anderen	Gründen	die	Summe	der	Entschä-
digungen,	die	von	jedem	Versicherer	ohne	Be-
stehen	der	anderen	Versicherungen	zu	zahlen	
wäre,	den	Gesamtschaden	übersteigt.

2.	 W	enn	die	Mehrfachversicherung	zustande	
gekommen	ist,	ohne	dass	der	Versicherungs-
nehmer	dies	wusste,	kann	er	die	Aufhebung	
des	später	geschlossenen	Vertrages	verlangen.

Er	kann	auch	verlangen,	dass	die	Versicherungs-	
summe	auf	die	Prämie	herabgesetzt	wird,	die	
durch	die	früher	geschlossene	Versicherung	
nicht	gedeckt	ist;	in	diesem	Fall	ist	die	Prämie	
entsprechend	zu	mindern.

3.	 Das	Recht	auf	Aufhebung	oder	Herabsetzung	
erlischt,	wenn	der	Versicherungsnehmer	es	
nicht	innerhalb	eines	Monats	geltend	macht,	
nachdem	er	von	der	Mehrfachversicherung	
Kenntnis	erlangt	hat.	Die	Aufhebung	oder	
Herabsetzung	wird	zu	dem	Zeitpunkt	wirksam,	
zu	dem	die	Erklärung,	mit	der	sie	verlangt	wird,	
dem	Versicherer	zugeht.

4.	Hat	der	Versicherungsnehmer	eine	Mehrfach-
versicherung	in	der	Absicht	abgeschlossen,	sich	
dadurch	einen	rechtswidrigen	Vermögensvor-
teil	zu	verschaffen,	ist	jeder	in	dieser	Absicht	
geschlossene	Vertrag	nichtig.	Der	Versicherer	
hat,	Anspruch	auf	die	Prämie	bis

zu	dem	Zeitpunkt,	in	dem	er	von	den	die	Nich-
tigkeit	begründenden	Umständen	Kenntnis	
erlangt.

15	 Obliegenheiten

1.	 Der	Versicherungsnehmer	oder	Versicherte	hat

a)	jeden	Schadenfall	unverzüglich	dem	Versi-
cherer	anzuzeigen;

b)	Schäden	nach	Möglichkeit	abzuwenden	und	
zu	mindern,	insbesondere	Ersatzansprüche	
gegen	Dritte	(z.	B.	Bahn,	Post,	Reederei,	Flug-
gesellschaft,	Gastwirt)	form-	und	fristgerecht	
geltend	zu	machen	oder	auf	andere	Weise	si-
cherzustellen	und	Weisungen	des	Versicherers	
zu	beachten;

c)	alles	zu	tun,	was	zur	Aufklärung	des	Tatbe-
standes	dienlich	sein	kann.	Er	hat	alle	Belege,	
die	den	Entschädigungsanspruch	nach	Grund	
und	Höhe	beweisen,	einzureichen,	soweit	ihre	
Beschaffung	ihm	billigerweise	zugemutet	wer-
den	kann,	und	auf	Verlangen	ein	Verzeichnis	
über	alle	bei	Eintritt	des	Schadens	gemäß	Ziffer	
1	versicherten	Sachen	vorzulegen.

2.	 Schäden,	die	im	Gewahrsam	eines	Beförde-
rungsunternehmens	(einschließlich	Schäden	
durch	nicht	fristgerechte	Auslieferung	gem.		
Ziffer	2.3)	oder	Beherbergungsbetriebes	
eingetreten	sind,	müssen	diesen	unverzüglich	
gemeldet	werden.	Dem	Versicherer	ist	hierüber	
eine	Bescheinigung	einzureichen.	Bei	äußerlich	
nicht	erkennbaren	Schäden	ist	das	Beförde-	
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rungsunternehmen	unverzüglich	nach	der	
Entdeckung	aufzufordern,	den	Schaden	zu	
besichtigen	und	zu	bescheinigen.	Hierbei	sind	
die	jeweiligen	Reklamationsfristen	zu	berück-
sichtigen.

3.	 Schäden	durch	strafbare	Handlungen	(z.B.	
Diebstahl,	Raub,	vorsätzliche	Sachbeschädi-
gung)	sind	außerdem	unverzüglich	der	zustän-
digen	Polizeidienststelle	unter	Einreichung	
einer	Liste	aller	in	Verlust	geratenen	Sachen	
anzuzeigen.	Der	Versicherte	hat	sich	dies	
polizeilich	bescheinigen	zu	lassen.	Bei	Schäden	
durch	Verlieren	(Ziffer	2.2	b)	hat	der	Versicherte	
Nachforschungen	beim	Fundbüro	anzustellen.

4.	Verletzt	der	Versicherungsnehmer	./	Versicher-
te	vorsätzlich	eine	Obliegenheit,	die	er	bei	oder	
nach	Eintritt	des	Versicherungsfalls	gegenüber	
dem	Versicherer	zu	erfüllen	hat,	so	ist	der	Versi-
cherer	von	der	Verpflichtung	zur	Leistung	frei.

Bei	grob	fahrlässiger	Verletzung	der	Oblie-
genheit	ist	der	Versicherer	berechtigt,	seine	
Leistung	in	dem	Verhältnis	zu	kürzen,	das	
der	Schwere	des	Verschuldens	des	Versiche-
rungsnehmers	./.	Versicherten	entspricht.	Das	
Nichtvorliegen	einer	groben	Fahrlässigkeit	hat	
der	Versicherungsnehmer	zu	beweisen.

5.	 Außer	im	Falle	der	Arglist	ist	der	Versicherer	je-
doch	zur	Leistung	verpflichtet,	soweit	der	Ver-
sicherungsnehmer	./.	Versicherten	nachweist,	
dass	die	Verletzung	der	Obliegenheit	weder	für	
den	Eintritt	oder	die	Feststellung	des	Versiche-
rungsfalles	noch	für	die	Feststellung	oder	den	
Umfang	der	Leistungspflicht	des	Versicherers	
ursächlich	ist.

6.	Verletzt	der	Versicherungsnehmer	./.	Versicher-
te	eine	nach	Eintritt	des	Versicherungsfalles	
bestehende	Auskunfts-	oder	Aufklärungs-
obliegenheit	so	ist	der	Versicherer	nur	dann	
vollständig	oder	teilweise	leistungsfrei,	wenn	
er	den	Versicherungsnehmer	durch	gesonderte	
Mitteilung	in	Textform	auf	diese	Rechtsfolge	
hingewiesen	hat.

16	Besondere	Verwirkungsgründe

1.	 Führt	der	Versicherungsnehmer	./.	Versicherte	
den	Schaden	vorsätzlich	herbei,	so	ist	der	Versi-
cherer	von	der	Entschädigungspflicht	frei.

2.	 Führt	der	Versicherungsnehmer	./.	Versicherte	
den	Schaden	grob	fahrlässig	herbei,	so	ist	der	
Versicherer	berechtigt,	seine	Leistung	in	einem	
der	Schwere	des	Verschuldens	des	Versiche-

rungsnehmers	entsprechenden	Verhältnis	zu	
kürzen.

3.		Versucht	der	Versicherungsnehmer	./.	Versi-
cherte	den	Versicherer	arglistig	über	Tatsachen	
zu	täuschen,	die	für	den	Grund	oder	die	Höhe	
der	Entschädigung	von	Bedeutung	sind,	so	ist	
der	Versicherer	von	der	Entschädigungspflicht	
frei.

17	 Zahlung	der	Entschädigung

1.	 Ist	die	Leistungspflicht	des	Versicherers	dem	
Grunde	und	der	Höhe	nach	festgestellt,	so	hat	
die	Auszahlung	der	Entschädigung	binnen	zwei	
Wochen	zu	erfolgen.	Jedoch	kann	ein	Monat	
nach	Anzeige	des	Schadens	als	Abschlagszah-
lung	der	Betrag	beansprucht	werden,	der	nach	
Lage	der	Sache	mindestens	zu	zahlen	ist.

2.	 Der	Zinssatz	liegt	...	Prozentpunkt(e)	unter	dem	
jeweiligen	Basiszinssatz	des	Bürgerlichen	Ge-
setzbuches,	mindestens	jedoch	bei	4	Prozent	
und	höchstens	bei	...	Prozent	Zinsen	pro	Jahr,	
soweit	nicht	aus	einem	anderen	Rechtsgrund	
ein	höherer	Zins	zu	zahlen	ist.

3.	 Die	Entstehung	des	Anspruchs	auf	Abschlag-
zahlung	und	der	Beginn	der	Verzinsung	
verschieben	sich	um	den	Zeitraum,	um	den	die	
Feststellung	der	Leistungspflicht	des	Versiche-
rers	dem	Grunde	oder	der	Höhe	nach	durch	
Verschulden	des	Versicherungsnehmers	verzö-
gert	wurde.

4.	Sind	im	Zusammenhang	mit	dem	Versi-
cherungsfall	behördliche	Erhebungen	oder	
ein	strafgerichtliches	Verfahren	gegen	den	
Versicherten	eingeleitet	worden,	so	kann	der	
Versicherer	bis	zum	rechtskräftigen	Abschluss	
dieser	Verfahren	die	Zahlung	aufschieben.

18	Kündigung	nach	dem	Versicherungsfall

Nach	Eintritt	eines	Versicherungsfalls	können	
beide	Parteien	den	Versicherungsvertrag	kün-
digen.	Die	Kündigung	ist	schriftlich	zu	erklären.	
Sie	muss	spätestens	einen	Monat	nach	dem	
Abschluss	der	Verhandlungen	über	die	Ent-
schädigung	zugehen.	Der	Versicherer	hat	eine	
Kündigungsfrist	von	einem	Monat	einzuhalten.	
Kündigt	der	Versicherungsnehmer,	so	kann	er	
bestimmen,	dass	seine	Kündigung	sofort	oder	
zu	einem	späteren	Zeitpunkt	wirksam	wird,	
jedoch	spätestens	zum	Schluss	der	laufenden	
Versicherungsperiode.
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19	Verjährung

Die	Ansprüche	aus	dem	Versicherungsvertrag	
verjähren	in	drei	Jahren.	Ist	ein	Anspruch	aus	
dem	Versicherungsvertrag	bei	dem	Versicherer	
angemeldet	worden,	zählt	der	Zeitraum	von	
der	Anmeldung	bis	zum	Zugang	der	in	Text-
form	mitgeteilten	Entschei-	dung	des	Versiche-
rers	beim	Anspruchsteller	bei	der	Fristberech-
nung	nicht	mit.

20		Zuständiges	Gericht

1.	 Klagen	gegen	den	Versicherer

Für	Klagen	aus	dem	Versicherungsvertrag	ge-
gen	den	Versicherer	bestimmt	sich	die	gericht-
liche	Zuständigkeit	nach	dem	Sitz	des	Versiche-
rers	oder	seiner	für	den	Versicherungsvertrag	
zuständigen	Niederlassung.	Ist	der	Versiche-
rungsnehmer	eine	natürliche	Person,	ist	auch	
das	Gericht	örtlich	zuständig,	in	desen	Bezirk	
der	Versicherungsnehmer	zur	Zeit	der	Klageer-
hebung	seinen	Wohnsitz	oder,	in	Ermangelung	
eines	solchen,	seinen	gewöhnlichen	Aufenthalt	
hat.

2.	 Klagen	gegen	den	Versicherungsnehmer	./.	
Versicherten

Ist	der	Versicherungsnehmer	./.	Versicherte	
eine	natürliche	Person,	müssen	Klagen	aus	dem	
Versicherungsvertrag	gegen	ihn	bei	dem	Ge-

richt	erhoben	werden,	das	für	seinen	Wohnsitz	
oder,	in	Ermangelung	eines	solchen,	den	Ort	
seines	gewöhnlichen	Aufenthalts	zuständig	ist.	
Ist	der	Versicherungsnehmer	eine	juristische	
Person,	bestimmt	sich	das	zuständige	Gericht	
auch	nach	dem	Sitz	oder	der	Niederlassung	des	
Versicherungsnehmers.

3.		Wohnsitzverlegung	des	Versicherungsnehmers	
./.	Versicherten

Hat	der	Versicherungsnehmer	nach	Vertrags-
schluss	seinen	Wohnsitz	oder	gewöhnlichen	
Aufenthaltsort	aus	dem	Geltungsbereich	
des	Versicherungsvertragsgesetzes	verlegt	
oder	sind	sein	Wohnsitz	oder	gewöhnlicher	
Aufenthalt	im	Zeitpunkt	der	Klageerhebung	
nicht	bekannt,	bestimmt	sich	die	gerichtliche	
Zuständigkeit	für	Klagen	aus	dem	Versiche-
rungsvertrag	gegen	den	Versicherer	oder	
den	Versicherungsnehmer	nach	dem	Sitz	des	
Versicherers	oder	seiner	für	den	Versicherungs-
vertrag	zuständigen	Niederlassung.

21	Schlussbestimmung

Soweit	nicht	in	den	Versicherungsbedingungen	
etwas	anderes	bestimmt	ist,	gelten	die	gesetzli-
chen	Vorschriften.	Dies	gilt	insbesondere	für	die	
im	Anhang	aufgeführten	Gesetzesbestimmun-
gen,	die	nach	Maßgabe	der	Versicherungsbedin-
gungen	Inhalt	des	Versicherungsvertrages	sind.


